
 

Einwohnergemeinde Gelterkinden 

Beschlüsse der Gemeindeversammlung vom 24. Juni 2009 
 

 

Protokoll 
://: Das ausführliche Protokoll der Gemeindeversammlung vom 16. Dezember 2008 wird ge-

nehmigt. 

 

 

Traktandum 1: Genehmigung Rechnungsabschluss 2008 
://: Die Rechnung der Einwohnergemeinde für das Jahr 2008 (inklusive Abschreibungen, Vorfi-

nanzierungen und punktuellen Budgetüberschreitungen) mit einem ausgewiesenen Gewinn 

von CHF 250‘113.46 wird genehmigt. 

://: Die Abrechnung des Verpflichtungskredites wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

Traktandum 2: Kenntnisnahme Bericht der Geschäftsprüfungskommission 
Kein Beschluss. 

 

 

Traktandum 3: Mutation Spezialzone Sommerau 
://: Der Mutation Zonenplan Landschaft "Mutation Spezialzone Sommerau" wird zugestimmt. 

://: Der Ergänzung von Art. 9 (Spezialzone "Sommerau") des Zonenreglements Landschaft mit 

einem neuen Absatz 4 folgenden Inhaltes: "Die Umgebungsgestaltung hat vorwiegend na-

turnah mit einheimischen, standortgerechten Arten zu erfolgen." wird zugestimmt. 

 

 

Traktandum 4: Änderung Art. 32 Bestattungs- und Friedhofreglement 
://: Der Ergänzung von Art. 32 des Bestattungs- und Friedhofreglements mit folgendem neuem 

Abs. 1: „1 In Einzelfällen kann der Gemeinderat Ausnahmen zu Art. 9 dieses Reglements 

bewilligen.“ wird zugestimmt. Der bisherige Abs. 1 von Art. 32 wird neu zu Abs. 2. 
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Traktandum 5: Kredit Zeughausumbau „Regionale Musikschule Gelterkinden“ 
://: Dem Bruttokredit (für die Umnutzung des ehemaligen Verwaltungsgebäudes in Schulraum 

für die Musikschule) über CHF 350‘000.-- (Investitionsrechnung) mit einer Genauigkeit +/- 

10% (Stand März 2009) zuzüglich allfälliger Baukostenteuerung und Mehrkosten infolge ei-

ner Mehrwertsteuersatzerhöhung wird zugestimmt. Der bereits gesprochene Betrag von 

CHF 150‘000.00 erlischt damit aus dem Voranschlag 2009. Der Gemeinderat behält sich 

eine Etappierung des Ausbaues vor, dies in Absprache mit der Regionalen Musikschule 

Gelterkinden (RMSG). 

 

 

 

Referendum 
Gemäss § 48 und 49 des Gemeindegesetzes (SGS 180) bestehen folgende Referendumsmög-

lichkeiten: 

 

Dem fakultativen Referendum unterstehen folgende Beschlüsse: 

■ Traktandum 3 

■ Traktandum 4 

■ Traktandum 5 

 

Ein entsprechendes Begehren ist von mindestens 10 % der Stimmberechtigten innert 30 Tagen 

seit Beschlussfassung der Gemeindeverwaltung einzureichen. 

 

Keine Referendumsmöglichkeit besteht bei folgenden Beschlüssen: 

■ Protokoll 

■ Traktandum 1 

■ Traktandum 2 

 

Gelterkinden, 24. Juni 2009 Der Gemeindeverwalter 
  Christian Ott 
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